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Regeste

Asyl (ohne Wegweisungsvollzug)

Erwägungen

E. 1.1
Das Bundesverwaltungsgericht beurteilt gestützt auf Art. 31 VGG Beschwerden gegen
Verfügungen nach Art. 5 VwVG, welche von einer Vorinstanz im Sinne von Art. 33 VGG
erlassen wurden, sofern keine das Sachgebiet betreffende Ausnahme im Sinne von Art. 32
VGG vorliegt. Demnach ist das Bundesverwaltungsgericht zuständig für die Beurteilung
von Beschwerden gegen Entscheide des SEM, welche in Anwendung des AsylG ergangen
sind, und entscheidet in diesem Bereich in der Regel - und so auch vorliegend - endgültig
(Art. 105 AsylG [SR 142.31]; Art. Art. 83 Bst. d Ziff. 1 BGG).

E. 1.2
Das Verfahren richtet sich nach dem VwVG, dem VGG und dem BGG, soweit das AsylG
nichts anderes bestimmt (Art. 37 VGG und Art. 6 AsylG).

E. 1.3
Für das vorliegende Verfahren gilt das bisherige Recht (vgl. Abs. 1 der
Übergangsbestimmungen zur Änderung des AsylG vom 25. September 2015).

E. 1.4
Die Beschwerde ist frist- und formgerecht eingereicht worden. Der Beschwerdeführer hat
am Verfahren vor der Vorinstanz teilgenommen, ist durch die angefochtene Verfügung
besonders berührt und hat ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung
beziehungsweise Änderung. Er ist daher zur Einreichung der Beschwerde legitimiert (Art.
105 und aArt. 108 Abs. 1 AsylG; Art. 48 Abs. 1 sowie Art. 52 Abs. 1 VwVG). Auf die
Beschwerde ist einzutreten.

E. 2
Die Kognition des Bundesverwaltungsgerichts und die zulässigen Rügen richten sich im
Asylbereich nach Art. 106 Abs. 1 AsylG (vgl. BVGE 2014/26 E. 5).

E. 3
In der Beschwerde werden mehrere formelle Rügen erhoben, welche vorab zu prüfen sind,
da sie unter Umständen geeignet sein könnten, eine Kassation der vorinstanzlichen
Verfügung zu bewirken.

E. 3.1.1



Der Beschwerdeführer rügt zunächst, das SEM habe Art. 16 Abs. 2 und 3 AsylG verletzt,
indem es den Asylentscheid in französischer Sprache verfasst habe, obwohl er dem Kanton
I._______ (recte: K._______) zugewiesen worden sei.

E. 3.1.2
Gemäss Art. 16 Abs. 2 AsylG werden Verfügungen des SEM grundsätzlich in der Sprache
eröffnet, die am Wohnort der Asylsuchenden Amtssprache ist. Der Beschwerdeführer
wurde dem Kanton K._______ zugewiesen. Im Kanton K._______ ist die Amtssprache
Deutsch (vgl. Art. 71a der Verfassung des Kantons K._______ vom 25. Juni 1980 [SR
131.227]). Demnach wäre der Asylentscheid grundsätzlich in deutscher Sprache zu
eröffnen gewesen.

E. 3.1.3
Von dem in Art. 16 Abs. 2 AsylG statuierten Grundsatz kann das SEM gestützt auf Art. 16
Abs. 3 AsylG abweichen, wenn die asylsuchende Person oder deren Rechtsvertretung einer
anderen Amtssprache mächtig ist (Bst. a), dies unter Berücksichtigung der
Gesuchseingänge oder der Personalsituation für eine effiziente und fristgerechte
Gesuchserledigung erforderlich ist (Bst. b) oder die asylsuchende Person von einem
Zentrum des Bundes einem Kanton mit einer anderen Amtssprache zugewiesen wird (Bst.
c). Die vom Gesetzgeber vorgesehenen Ausnahmen werden indessen gemäss
Rechtsprechung begrenzt durch das Recht auf eine wirksame Beschwerde und einen fairen
Prozess (Art. 29 Abs. 1 BV und Art. 13 EMRK). Wenn davon ausgegangen werden muss,
dass die Partei den in einer anderen Amtssprache verfassten Entscheid nicht ausreichend
verstanden hat, ist die angefochtene Verfügung grundsätzlich zu kassieren, sofern die
beschwerdeführende Person über keine professionelle Rechtsvertretung verfügt (vgl. dazu
beispielsweise das Urteil des BVGer D-1361/2020 vom 3. November 2020 E. 6.3, mit
Hinweis auf Entscheide und Mitteilungen der Schweizerischen Asylrekurskommission
[EMARK] 2004 Nr. 29).

E. 3.1.4
Die Vorinstanz beruft sich auf die Ausnahme im Sinne von Bst. b, verweist auf ihre
Personalressourcen und erklärt, es handle sich um eine temporäre Massnahme im Interesse
des effizienten Abbaus von Altfällen. Diese Begründung erscheint grundsätzlich geeignet,
um die Anwendung der Ausnahmeklausel von Art. 16 Abs. 3 Bst. b AsylG zu rechtfertigen.
Ausserdem wird der Beschwerdeführer durch einen professionellen Rechtsvertreter
vertreten. Schliesslich geht aus der Beschwerdebegründung hervor, dass der Rechtsvertreter
den Inhalt der Verfügung verstanden hat. Dem Beschwerdeführer war es somit mit Hilfe
seines Rechtsvertreters ohne weiteres möglich, eine in jeder Hinsicht rechtsgenügliche
Beschwerde einzureichen. Die Abweichung vom Grundsatz von Art. 16 Abs. 2 AsylG
erweist sich damit im Ergebnis als zulässig.

E. 3.2
Sodann rügt der Beschwerdeführer eine Verletzung des Akteneinsichtsrechts sowie der
Aktenführungspflicht (vgl. Art. 29 Abs. 2 BV; Art. 29 sowie Art. 26 ff. VwVG; vgl. dazu
auch BVGE 2011/37 E. 5.4.1, m.H.), wobei er geltend macht, ihm sei zu Unrecht die
Einsicht in die Aktenstücke A20 und A22 verweigert worden. Ausserdem habe das SEM
keine Einsicht in die genannten «Quellen» gewährt und das Aktenstück A20 ungenügend
bezeichnet. Hinsichtlich dieser Rügen ist zunächst auf die Ausführungen in der
Zwischenverfügung vom 13. Mai 2020 zu verweisen. Das Akteneinsichtsgesuch wurde



dabei vollumfänglich abgewiesen, da es sich bei A20 und A22 um interne Aktennotizen
handelt, welchen kein Beweischarakter zukommt. Die Bezeichnung von A20 als «internes
Feedback» lässt allerdings offen, worauf sich das Feedback bezieht; es wäre daher im
Interesse einer transparenten Aktenführung wünschenswert gewesen, wenn das SEM im
Aktenverzeichnis die vollständige Bezeichnung des Dokuments (i.c.: «internes Feedback
zur Anhörung») verwendet hätte. Diese Ungenauigkeit stellt indessen keinen wesentlichen
Mangel in der Aktenführung dar und führt nicht zu einer Verletzung des Gehörsanspruchs.

E. 3.3.1
Der Beschwerdeführer rügt des Weiteren, der rechtserhebliche Sachverhalt sei nicht richtig
und vollständig festgestellt worden.

E. 3.3.2
Gemäss Art. 6 AsylG i.V.m. Art. 12 VwVG stellen die Asylbehörden den Sachverhalt von
Amtes wegen fest (Untersuchungsgrundsatz). Dabei muss die Behörde die für das
Verfahren erforderlichen Sachverhaltsunterlagen beschaffen, die rechtlich relevanten
Umstände abklären und darüber ordnungsgemäss Beweis führen. Unrichtig ist die
Sachverhaltsfeststellung dann, wenn der Verfügung ein falscher und aktenwidriger oder
nicht weiter belegbarer Sachverhalt zugrunde gelegt wurde. Unvollständig ist die
Sachverhaltsfeststellung, wenn die Behörde trotz Untersuchungsmaxime den Sachverhalt
nicht von Amtes wegen abgeklärt hat, oder wenn nicht alle für den Entscheid wesentlichen
Sachumstände berücksichtigt wurden (vgl. dazu Alfred Kölz/Isabelle Häner/Martin
Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes; 3. Aufl. 2013,
Rz. 629 ff.; Christoph Auer, in: Auer/Müller/Schindler [Hrsg.], Kommentar zum
Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2. Aufl., 2019, Rz. 17 zu Art. 12; Benjamin
Schindler, in: Auer/Müller/Schindler [Hrsg.], a.a.O., Rz. 29 ff. zu Art. 49).

E. 3.3.3
Der Beschwerdeführer macht geltend, die Sachverhaltsfeststellung sei ungenügend, weil die
Vorinstanz die Asylakten seines in der Schweiz asylberechtigten Bruders nicht beigezogen
und dessen Asylstatus bei der Prüfung von Risikofaktoren nicht berücksichtigt habe. Ferner
habe das SEM aktuelle Entwicklungen in Syrien (namentlich den Angriff der türkischen
Armee im Oktober 2019 und die von den syrischen Streitkräften geäusserte Absicht, die
YPG in die syrischen Streitkräfte einzubinden) nicht erwähnt und berücksichtigt. Auch das
Vorbringen, er und seine Familie seien von den Nachbarn beobachtet und damit indirekt
bedroht worden, sei nicht berücksichtigt worden. Eine Notiz vom 20. Juni 2019 betreffend
ein Gespräch mit L._______ ("Note Syria, Military Service - Draft Evasion, Desertion and
Amnesties"), welche das SEM in früheren Verfahren in seinen Entscheiden als Quelle
angegeben habe, habe es in der angefochtenen Verfügung ebenfalls nicht erwähnt und
berücksichtigt. Dazu ist Folgendes festzustellen: Angesichts der Erwägungen in der
angefochtenen Verfügung (vgl. namentlich Ziff. III.3, zweiter Absatz) sowie mit Blick auf
den ZEMIS-Ausdruck, welcher der vorinstanzlichen Vernehmlassung beilag, ist davon
auszugehen, dass das SEM die Akten des in der Schweiz asylberechtigten Bruders
beigezogen hat. Sodann hat es sich mit der Frage des Vorliegens von zusätzlichen,
spezifischen Risikofaktoren befasst und festgestellt, solche seien im Falle des
Beschwerdeführers nicht vorhanden. Ob diese Schlussfolgerung richtig ist (oder ob
allenfalls im Asylstatus des Bruders ein risikoerhöhender Faktor zu erblicken ist), ist keine
formelle, sondern eine materielle Frage. Die geltend gemachte Beobachtung durch



Nachbarn (vgl. A21 F41) stellt im Gesamtkontext der Asylgründe des Beschwerdeführers
offensichtlich kein wesentliches Sachverhaltselement dar, weshalb dessen fehlende
Erwähnung in der vorinstanzlichen Verfügung nicht zu beanstanden ist. Der
Beschwerdeführer legt ferner nicht dar, inwiefern die in der Beschwerde aufgeführten
sicherheitspolitischen Entwicklungen in Nordsyrien (türkische Militäroffensive im Oktober
2019, Mutmassungen über eine Zusammenarbeit zwischen der YPG und den syrischen
Streitkräften) relevant sind für die Frage, ob er die Flüchtlingseigenschaft erfüllt. Die blosse
Tatsache, dass das SEM diese Vorkommnisse nicht erwähnt hat, stellt jedenfalls keine
Verletzung der Abklärungspflicht dar. Soweit gerügt wird, das SEM habe in der
angefochtenen Verfügung die Notiz vom 20. Juni 2019 betreffend ein Gespräch mit
L._______ nicht erwähnt, ist schliesslich festzustellen, dass sich das SEM bei seinem
Entscheid offensichtlich nicht auf dieses Dokument stützte, weshalb auch keine
Veranlassung bestand, dieses in der Verfügung zu erwähnen. Aufgrund des Gesagten ist
von einem korrekt erstellten Sachverhalt auszugehen.

E. 3.4.1
In der Beschwerde sowie den nachfolgenden Eingaben wird sodann gerügt, das SEM habe
seine Verfügung in einem zentralen Punkt nicht respektive nicht in nachvollziehbarer Weise
begründet. Es habe festgestellt, dass dem Beschwerdeführer in Syrien Strafmassnahmen
drohten, welche gegen Art. 3 EMRK verstossen, weshalb der Vollzug der Wegweisung
unzulässig sei. Gleichzeitig habe es jedoch die Flüchtlingseigenschaft verneint. Dieses
Vorgehen sei unhaltbar. Es gehe nicht an, einerseits eine asylrelevante Verfolgung zu
verneinen und andererseits das «real risk» einer drohenden Folter zu bejahen (Verweis auf
das Urteil des BVGer E-2188/2019 vom 30. Juni 2020 [publiziert unter BVGE 2020 VI/4]).
Damit habe die Vorinstanz die Begründungspflicht und somit den Anspruch auf rechtliches
Gehör verletzt.

E. 3.4.2
Der Anspruch auf rechtliches Gehör (Art. 29 Abs. 2 BV, Art. 26-33 VwVG) beinhaltet als
Mitwirkungsrecht alle Befugnisse, die einer Partei einzuräumen sind, damit sie in einem
Verfahren ihren Standpunkt wirksam zur Geltung bringen kann (vgl. Patrick Sutter, in:
Auer/Müller/Schindler [Hrsg.], Kommentar zum Bundesgesetz über das
Verwaltungsverfahren, 2. Aufl., 2019, Rz. 1 zu Art. 29, m.w.H., vgl. dazu auch BVGE
2009/35 E. 6.4.1). Aus dem Grundsatz des rechtlichen Gehörs folgt, dass alle erheblichen
Parteivorbringen zu prüfen und zu würdigen und Entscheide zu begründen sind (vgl. Art. 32
Abs. 1 sowie Art. 35 Abs. 1 VwVG). Nach den von Lehre und Praxis entwickelten
Grundsätzen hat die verfügende Behörde im Rahmen der Entscheidbegründung die
Überlegungen zu nennen, von denen sie sich leiten liess und auf die sich ihr Entscheid
stützt. Die Begründung des Entscheides muss so abgefasst sein, dass der Betroffene ihn
gegebenenfalls sachgerecht anfechten kann. Die Behörde muss sich jedoch nicht mit jeder
tatbeständlichen Behauptung auseinandersetzen, sondern kann sich auf die für den
Entscheid wesentlichen Gesichtspunkte beschränken (vgl. dazu Lorenz
Kneubühler/Ramona Pedretti, in: Auer/Müller/Schindler [Hrsg.], a.a.O., Rz. 7 ff. zu Art. 35;
Alfred Kölz/Isabelle Häner/Martin Bertschi, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes; 3. Aufl., 2013, N. 629 ff.; BVGE 2011/37 E. 5.4.1;
BVGE 2009/35 E. 6.4.1, BGE 136 I 184 E. 2.2.1 und 134 I 83 E. 4.1).

E. 3.4.3



Das SEM hält in seinen Erwägungen zur Frage der Flüchtlingseigenschaft zunächst fest,
eine allfällige Bestrafung des Beschwerdeführers aufgrund seiner Dienstverweigerung stelle
keine flüchtlingsrechtlich relevante Verfolgung dar, da keine zusätzlichen,
risikoerhöhenden Faktoren bestünden (vgl. S. 4 der angefochtenen Verfügung, E. III.1, am
Ende). Gleich anschliessend (vgl. S. 5 oben) sowie im Wegweisungsvollzugspunkt (vgl. S.
6, E. IV.1) führt es aus, es könne nicht ausgeschlossen werden, dass der Beschwerdeführer
in Syrien einer menschenrechtswidrigen Bestrafung ausgesetzt würde, weshalb im Falle
seiner Rückkehr nach Syrien das reelle Risiko einer Verletzung von Art. 3 EMRK bestehe.
Diese Einschätzung wird vom SEM nicht näher begründet. Da der Hinweis auf eine
mögliche menschenrechtswidrige Bestrafung indessen ebenfalls noch im Rahmen der
Erwägungen zur geltend gemachten Dienstverweigerung erfolgte - und im Übrigen
aufgrund der Aktenlage auch kein anderer Grund denkbar ist, ist davon auszugehen, dass
das SEM die Auffassung vertritt, der Beschwerdeführer müsse wegen seiner
Dienstverweigerung mit erheblicher Wahrscheinlichkeit eine menschenrechtswidrige
Behandlung gewärtigen. Wenn aber anerkannt wird, dass ein Betroffener wegen (glaubhaft
gemachter) Dienstverweigerung mit erheblicher Wahrscheinlichkeit eine
menschenrechtswidrige Behandlung gewärtigen muss, so wird damit implizit
ausgeschlossen, dass es sich bei ihm um einen gewöhnlichen Wehrdienstverweigerer
handelt, bei welchem keine Anknüpfungspunkte für die Annahme vorhanden sind, dass der
Verfolgung ein Motiv im Sinne des Art. 3 Abs. 1 AsylG zugrunde liegt. Vielmehr wäre
gemäss der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts in einem solchen Fall davon
auszugehen, dass die Strafe mit einem Politmalus behaftet ist und somit eine asylrelevante
Verfolgung vorliegt (vgl. dazu BVGE 2020 VI/4 E. 6). Umgekehrt wäre gemäss der
Einschätzung, welcher der Praxis des Bundesverwaltungsgerichts zugrunde liegt, bei einem
gewöhnlichen Wehrdienstverweigerer ohne weitere einzelfallspezifische Risikofaktoren die
Dienstverweigerung nur im Rahmen der Unzumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs
aufgrund der derzeitigen allgemeinen Situation in Syrien zu berücksichtigen (vgl. BVGE
2020 VI/4 E. 6.2.5 in fine). Die vorstehend zitierten Erwägungen des SEM im Asyl- und
Wegweisungsvollzugspunkt sind daher nicht nachvollziehbar und widersprüchlich (vgl.
dazu auch die Urteile des BVGer D-6505/2019 vom 22. März 2021 S. 8 f. und E-1476/2021
vom 25. August 2021 E.6.2.4). Daran ändern auch die Ausführungen in der
Vernehmlassung nichts, da sich das SEM dort nicht zur dargelegten Unvereinbarkeit seiner
Verfügung mit der Rechtsprechung gemäss BVGE 2020 VI/4 respektive seinen
widersprüchlichen Erwägungen auseinandersetzte, sondern lediglich die Feststellung
wiederholte, es bestünden keine zusätzlichen Risikofaktoren, aufgrund welcher davon
ausgegangen werden müss-te, dass das syrische Regime die Wehrdienstverweigerung des
Beschwerdeführers als politischen Akt betrachten und ihn deswegen hart bestrafen würde.

E. 3.4.4
Nach dem Gesagten ist festzustellen, dass das SEM die ihm obliegende Pflicht, den
Asylentscheid in nachvollziehbarer und widerspruchsfreier Weise zu begründen, verletzt
hat, woraus eine Verletzung des Anspruchs des Beschwerdeführers auf rechtliches Gehör
resultiert.

E. 4.1
Angesichts des formellen Charakters des Gehörsanspruchs führt dessen Verletzung
grundsätzlich zur Kassation und Rückweisung der Sache an die Vorinstanz, unabhängig
davon, ob die angefochtene Verfügung bei korrekter Verfahrensführung im Ergebnis anders



ausgefallen wäre. Im Beschwerdeverfahren kann die Gehörsverletzung jedoch unter
Umständen aus prozessökonomischen Gründen geheilt werden, wenn die
Rechtsmittelinstanz über die volle Kognition verfügt, das Versäumte nachgeholt wird, die
beschwerdeführende Person dazu Stellung nehmen kann und die festgestellte Verletzung
nicht schwerwiegender Natur ist (vgl. dazu BVGE 2015/10 E. 7.1 m.w.H.;
Kölz/Häner/Bertschi, a.a.O., Rz. 548 ff., 645).

E. 4.2
Im vorliegenden Fall ist eine Heilung der festgestellten Gehörsverletzung nicht in Betracht
zu ziehen. Der Verfahrensmangel ist bedeutsam, und das SEM hat sich auch in seiner
Vernehmlassung - trotz entsprechenden Hinweises auf BVGE 2020 VI/4 E. 6 in der
Einladung zur Vernehmlassung vom 19. August 2021 - nicht zur gerügten Unvereinbarkeit
seiner Erwägungen mit der bundesverwaltungsgerichtlichen Rechtsprechung geäussert.
Ausserdem ginge dem Beschwerdeführer bei einer Heilung durch das Gericht und einem
daraufhin allenfalls ergehenden abweisenden Entscheid eine Instanz verloren. Obwohl die
Beschwerde grundsätzlich reformatorisch ausgestaltet ist (vgl. Art. 61 Abs. 1 VwVG),
erscheint es aus diesen Gründen angebracht, die angefochtene Verfügung aufzuheben und
die Sache zur neuen Beurteilung und Begründung an die Vorinstanz zurückzuweisen.

E. 5
Die Beschwerde ist demnach gutzuheissen. Da der festgestellte formelle Mangel sowohl
den Asyl- als auch den Wegweisungsvollzugspunkt beschlägt und die Anordnung einer
vorläufigen Aufnahme - als Ersatzmassnahme für den als undurchführbar erachteten
Wegweisungsvollzug - vom Entscheid im Asylpunkt abhängig ist, ist die angefochtene
Verfügung vollständig aufzuheben, und die Sache ist zur Wiederaufnahme des
erstinstanzlichen Asylverfahrens und zur Neubeurteilung im Sinne der Erwägungen an das
SEM zurückzuweisen. Im Übrigen ist die Beschwerde abzuweisen. Bei diesem
Verfahrensausgang erübrigt es sich, auf die weiteren Beschwerdevorbringen näher
einzugehen.

E. 6.1
Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind keine Kosten zu erheben (Art. 63 Abs. 1 und 2
VwVG).

E. 6.2
Dem vertretenen Beschwerdeführer ist angesichts seines Obsiegens in Anwendung von Art.
64 VwVG und Art. 7 Abs. 1 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und
Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE, SR 173.320.2) eine
Entschädigung für die ihm notwendigerweise erwachsenen Parteikosten auszurichten. Es
wurde keine Kostennote eingereicht, weshalb die notwendigen Parteikosten aufgrund der
Akten zu bestimmen sind (Art. 14 Abs. 2 in fine VGKE). Gestützt auf die in Betracht zu
ziehenden Bemessungsfaktoren (Art. 9-13 VGKE) ist dem Beschwerdeführer zulasten der
Vorinstanz eine Parteientschädigung von insgesamt Fr. 1'800.- (inkl. Auslagen und
Mehrwertsteuerzuschlag) zuzusprechen. (Dispositiv nächste Seite)
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